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Gesetz zur Änderung des Landesrichter- 
und -staatsanwaltsgesetzes und des  
Landespersonalvertretungsgesetzes 

aus Anlass der SARS-CoV-2-Pandemie

Der Landtag hat am 11. November 2020 das folgende 
Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes

Das Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz in der Fas-
sung vom 22. Mai 2000 (GBl. S. 503), das zuletzt durch 
Artikel 26 des Gesetzes vom 11. Februar 2020 (GBl. 
S. 37, 41) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 22 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 2 Satz 4 werden nach dem Wort „schrift-

lichen“ die Wörter „oder elektronischen“ einge-
fügt.

 b) Folgender Absatz 2 a wird eingefügt:
   „(2 a) Der Vorsitzende des Richterrats kann alle 

oder einzelne Mitglieder des Richterrats sowie 
sonstige teilnahmeberechtigte Personen zur Teil-
nahme mittels Video- oder Telefonkonferenztech-
nik an einer Sitzung zulassen, wenn

  1.  vorhandene Einrichtungen genutzt werden, die 
durch die Dienststelle zur dienstlichen Nutzung 
freigegeben sind und die datenschutzrechtlichen 
Voraussetzungen erfüllen, und

  2.  der Richterrat geeignete organisatorische Maß-
nahmen trifft, um sicherzustellen, dass Dritte 
vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen 
können.

   Eine Aufzeichnung ist unzulässig. Richterratsmit-
glieder sowie sonstige teilnahmeberechtigte Perso-
nen, die mittels Video- oder Telefonkonferenz an 
der Sitzung teilnehmen, gelten als anwesend.“

2.  In § 28 Absatz 1 Satz 10 und § 29 Absatz 2 Satz 1 wer-
den nach dem Wort „schriftlichen“ jeweils die Wörter 
„oder elektronischen“ eingefügt.

3. § 44 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:
 „Beschlussfähig ist der Präsidialrat
 1.  der ordentlichen Gerichtsbarkeit bei Anwesenheit 

von mindestens fünf Mitgliedern,
 2.  der übrigen Gerichtsbarkeiten bei Anwesenheit von 

mindestens drei Mitgliedern.
  Für die Sitzungen des Präsidialrats gilt § 22 Absatz 2 a 

entsprechend. Fasst der Präsidialrat Beschlüsse im 
schriftlichen oder elektronischen Verfahren, so müs-
sen sämtliche Mitglieder Gelegenheit zur Abstim-
mung erhalten.“

Artikel 2
Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes

Das Landespersonalvertretungsgesetz in der Fassung 
vom 12. März 2015 (GBl. S. 221), das zuletzt durch Ar-
tikel 21 des Gesetzes vom 11. Februar 2020 (GBl. S. 37, 
40) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 34 wird wie folgt geändert:
 a) Folgender Absatz 1 a wird eingefügt:
   „(1 a) Bei Vorliegen besonderer Umstände kann 

der Vorsitzende des Personalrats alle oder einzel-
ne Mitglieder des Personalrats sowie sonstige teil-
nahmeberechtigte Personen zur Teilnahme mittels 
Video- oder Telefonkonferenztechnik an einer Sit-
zung zulassen, wenn

  1.  vorhandene Einrichtungen genutzt werden, die 
durch die Dienststelle zur dienstlichen Nutzung 
freigegeben sind und die datenschutzrechtlichen 
Voraussetzungen erfüllen, und

  2.  der Personalrat geeignete organisatorische Maß-
nahmen trifft, um sicherzustellen, dass Dritte 
vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen 
können.

   Eine Aufzeichnung ist unzulässig. Personalratsmit-
glieder sowie sonstige teilnahmeberechtigte Perso-
nen, die mittels Video- oder Telefonkonferenz an 
der Sitzung teilnehmen, gelten als anwesend. § 38 
Absatz 1 Satz 3 findet mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass der Vorsitzende vor Beginn der Be-
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der Mitglieder des Personalrats unverzüg-
lich nach Bekanntgabe der Absicht des 
Vorsitzenden zum Einsatz von Video- oder 
Telefonkonferenztechnik diesem gegenüber 
widerspricht.“

 b) Absatz 3 a wird aufgehoben.

2. § 36 Absatz 1 a wird aufgehoben.

Artikel 5
Inkrafttreten

(1) Artikel 1 und 2 treten mit Wirkung vom 1. März 
2020 in Kraft.
(2) Artikel 3 und Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe a treten 
am Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft. 
(3) Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 tre-
ten am 1. Juli 2021 in Kraft.

ratung die zugeschalteten Personalratsmitglieder 
feststellt und in die Anwesenheitsliste einträgt.“

 b) Folgender Absatz 3 a wird eingefügt:
   „(3 a) Bis 30. Juni 2021 findet Absatz 3 Satz 2 

keine Anwendung.

2.  In § 35 Absatz 4 Satz 3 wird nach der Angabe „§ 34 
Absatz 1,“ die Angabe „1 a,“ eingefügt.

3. § 36 wird wie folgt geändert:
 a) Folgender Absatz 1 a wird eingefügt:
   „(1 a) Bis 30. Juni 2021 findet Absatz 1 Satz 2 

keine Anwendung.“
 b)  In Absatz 2 wird nach der Angabe „§ 34 Absatz 1,“ 

die Angabe „1 a,“ eingefügt.

Artikel 3
Weitere Änderungen des Landesrichter- 

und -staatsanwaltsgesetzes

§ 22 Absatz 2 a Satz 1 des Landesrichter- und -staats-
anwaltsgesetzes in der Fassung vom 22. Mai 2000 (GBl. 
S. 503), das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Am Ende von Nummer 1 wird das Wort „und“ gestri-
chen.

2.  Am Ende von Nummer 2 wird der Punkt durch die 
Angabe „, und“ ersetzt und folgende Nummer 3 an-
gefügt:

 „3.  vorbehaltlich einer abweichenden Regelung in der 
Geschäftsordnung nicht ein Viertel der Mitglieder 
des Richterrats unverzüglich nach Bekanntgabe 
der Absicht des Vorsitzenden zum Einsatz von 
Video- oder Telefonkonferenztechnik diesem ge-
genüber widerspricht.“

Artikel 4
Weitere Änderungen des Landespersonal-

vertretungsgesetzes

Das Landespersonalvertretungsgesetz in der Fassung 
vom 12. März 2015 (GBl. S. 221), das zuletzt durch Arti-
kel 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. § 34 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 a Satz 1 wird wie folgt geändert:
  aa)  Am Ende von Nummer 1 wird das Wort „und“ 

gestrichen.
  bb)  Am Ende von Nummer 2 wird der Punkt durch 

die Angabe „, und“ ersetzt und folgende Num-
mer 3 angefügt:

   „3.  vorbehaltlich einer abweichenden Regelung 
in der Geschäftsordnung nicht ein Viertel 


